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1. Vorbemerkungen 

1 Nach der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 vom 29.04.2004 zur Umsetzung der Pros-
pektrichtlinie2 (ProspektVO) hat ein Emittent von Wertpapieren in einen Prospekt 
historische Finanzinformationen aufzunehmen, die nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1606/20023 bzw. für den Fall, dass diese Verordnung nicht anwendbar ist, nach 
den nationalen Rechnungslegungsstandards des betreffenden Mitgliedstaates auf-
gestellt worden sind.4  

2 Diese historischen Finanzinformationen müssen für das letzte bzw. die beiden letz-
ten Geschäftsjahre nach den Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt sein, die 
der Emittent im nächsten Jahres- bzw. Konzernabschluss nach Veröffentlichung des 
Prospekts anwenden wird.  

3 Durch diese Anforderung soll die Vergleichbarkeit der in den Prospekt aufzuneh-
menden historischen Finanzinformationen mit denjenigen Finanzinformationen, die 
im nächsten zu veröffentlichenden Abschluss enthalten sind, gewährleistet werden. 

4 Stellt der Emittent seinen nächsten zu veröffentlichenden Abschluss nach den IFRS 
auf, wie sie in der EU anzuwenden sind, können sich Zweifelsfragen im Hinblick 
darauf ergeben, welche Rechnungslegungsgrundsätze bei der Erstellung der histo-
rischen Finanzinformationen, die in den Prospekt aufzunehmen sind, anzuwenden 
sind. Im Folgenden sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden:  

                                                 
1  Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 21.04.2008. 
2  Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29.04.2004 zur Umsetzung der Richtlinie 2003/71/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die in Prospekten enthaltenen Informationen sowie 
das Format, die Aufnahme von Informationen mittels Verweis und die Veröffentlichung solcher Prospekte und 
die Verbreitung von Werbung, in ABl. EG, Nr. L 149 vom 30.04.2004, S. 1 ff. und Nr. L 215 vom 16.06.2004, 
S. 3 ff. 

3  Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 19.07.2002 betreffend 
die Anwendung internationaler Rechungslegungsstandards, ABl. EG, Nr. L 243/1 vom 11.09.2002, S. 1 ff. 

4  Vgl. Fußnote 2; hier u.a. Anh. I 20.1 für die Registrierung von Aktien und Anh. IV 13.1. für die Registrierung 
von Schuldtiteln und derivativen Wertpapieren.  


